
Zeitschrift: Der Freidenker [1927-1952]

Herausgeber: Freigeistige Vereinigung der Schweiz

Band: 30 (1947)

Heft: 10

Nachruf: Emil Eugen Schüle, Zofingen

Autor: [s.n.]

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 12.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Nr. 10 DER FREIDENKER 79

TOTENTAFEL

Emil Eugen Schule, Zofingen
Auf tragische Weise haben wir unsern lieben Gesinnungsfreund

Emil Eugen Schule von Zofingen verloren. Montag, den
25. August, hatte er in St. Gallen eine neue Stelle angetreten;
am Samstag darauf, dem 30. August, als er mit dem Motorrad
auf der Heimfahrt begriffen war, verlor er infolge eines
Schwächeanfalls oberhalb Bremgarten die Herrschaft über das
Rad und stürzte über eine Mauer einige Meter tief auf ein.

Sträßchen, wo er tot liegen blieb.
Gesinnungsfreund Emil Eugen Schüle war aus Stuttgart

gebürtig, hatte aber den größten Teil seines Lebens in der
Schweiz zugebracht, mit einem geringen Unterbruch unausgesetzt

seit dem ersten Weltkrieg, den er von Anfang an bis zum
Ende an der Front mitmachen mußte. Er wechselte früher den
Arbeitsort oft, erwarb sich dabei viele Kenntnisse und genoß
auch unter seinen Arbeitsgenossen als Fachmann der Stereo-»

typie den Ruf eines Mannes, der seinen Beruf durch und durch
beherrschte und mit großer Gewissenhaftigkeit ausführte. Vor
dem Antritt der Stelle in St. Gallen hatte er 15 Jahre lang in
der Firma Ringier in Zofingen gearbeitet. Er war ein schlichter

Mann, der von sich nicht viel Aufhebens machte, aber in
seinem engern und weitern Bekanntenkreise seines ruhigen,
aufrichtigen Wesens und seines Gerechtigkeitssinnes wegen
beliebt und geachtet war. In Zofingen bewohnte er mit seiner ihm
im Jahre 1921 angetrauten Gattin Anna Stegmann ein
Einfamilienhaus auf dem Bärenhubel. Die beiden Menschen standen

einander geistig nahe; sie haben an den Delegiertenversammlungen

und Arbeitstagungen der FVS. nie gefehlt, wenn
es ihnen irgendwie möglich war, daran teilzunehmen. Wir
versichern die vom Schicksal so schwer getroffene Gattin auch
hier unserer herzlichen Teilnahme an ihrem Leid. Die
Einäscherung unseres lieben Gesinnungsfreundes fand Dienstag,
den 2. September, in Ölten statt. An der Bahre sprach
Gesinnungsfreund E. Brauchlin aus Zürich.

Hall und Widerhall
Eine lm Himmel geschlossene Ehe nls ungültig erkliirt

Eine Waadtländerin «heiratete» in kirchlicher Trauung einen
Italiener. Durch einen Entscheid der «Sacra Congregatio de Sa-

cramentis» und des «Supremo Tribunale della Segnatura aposto-
lica» im Vaticanstaat wurden die beiden Ehegatten von ihrem
Eheversprechen auf Erden entbunden wegen sehr leiblicher Mängel

des Mannes, die Petrus, der Staatsschreiber des Herrgotts,
wahrscheinlich übersehen hatte. Das ist begreiflich. Menschliches kann
scheints auch in jenen Gefilden vorkommen. Nun erinnerte sich die
entbundene Dame — natürlich nur von ihrem Eheversprechen —
ihrer ehemaligen Nationalität und wünschte einen Schweizerpaß,
da ja ihre Ehe als nichtig erklärt worden sei, d. h. als gar nicht
zustandegekommen betrachtet worden sei, gemäß Beschluß des

höchsten Gerichtshofes im Vatikanstaat. Der bundesrätliche
Vorsteher des eidg. Civilstantlswesens war aber anderer Auffassung
und mit ihm das Supremo Tribunale della Svizzera in Lausanne.
Eine mit einem Ausländer verheiratete Schweizerin verliert ihr
Schweizerbürgerrecht nur, wenn die Ehe als nicht gültig betrachtet
wird oder die Staatsangehörigkeit des Mannes zufolge Ungültigkeit
der Ehe nicht erworben worden ist. Außerdem fällt in Betracht, ob
die Ungültigerklärung einer Ehe erst vom Zeitpunkt des

Richterspruches an gilt, oder ob die Heirat von Anfang an als nicht
zustande gekommen betrachtet werde. Nach dem Richterspruch des

päpstlichen Tribunals war die Ehe von allem Anfang an hinfällig,
denn der himmlische Zivilstandsbeamte hatte gewisse unaussprechliche

Mängel des Ehemannes übersehen. Soweit wäre die Sache
in Ordnung, aber die entbundene Waadtländerin hatte die Rechnung

ohne den Wirt, d. h. ohne die italienische Constituante
gemacht, die seit zwei Jahren an einer italienischen Verfassung
herum laboriert. Der an freigeistigen Errungenschaften Verrat
übende Mussolini hatte mit den Antipoden jeglicher Freiheit, d. h.
mit den Herren um den unfehlbaren Stellvertreter Christi herum
ein Konkordat abgeschlossen, wonach den kirchlichen Auflösungsgründen

einer Ehe zivilrechtliche Wirksamkeit verlieren wird. Dieses

famose Konkordat, ein Hohn auf die Errungenschaften
neuzeitlichen Denkens, bildet sogar einen integralen Bestandteil der
neuen Verfassung der italienischen Republik. Diese Verfassung
ist zwar noch nicht in Kraft und Wirksamkeit getreten, aber die
italienische Constituante, in der die Linksparteien stark vertreten
sind, hat, ohne sonderliche Gewissensbisse, dieses Konkordat, das
ein Mussolini mit der Kurie abgeschlossen hat, tel quel als Bestandteil

der Verfassung erklärt und ihm dadurch eine Bedeutung zuer-
erkannt, die es nicht verdient. Aber mit dein Moment, wo die
kirchenrechtliche Norm der Hinfälligkeit einer Ehe, im bürgerlichen

Recht wirkt, gilt die Ungültigkeit einer Ehe. Daß sie
überhaupt nie zustande gekommen sei, ist eine Fiktion, die für den
zivilrechrlichen Charakter der Ehe keine Bedeutung hat. Bis
zum Richterspruch, der die Ehe auflöste, war die ehemalige
Waadtländerin Italienerin und bleibt es bis auf weiteres. Sie mag
sich dafür beim heiligen Vater und bei der Constituante bedanken.
Dieser Fall ist ein Beitrag zum Kapitel Ehescheidung in Italien.
Der Papst kann «scheiden», die italienischen Gerichte niclit. Der
Papst kann alles, nur nicht aus einer Frau einen Mann machen.

E. T. B.

Das Bruder-Klausen-Fest
Da der Heilige Vater anläßlich der Heiligsprechung das Bruder-

Klausenfest im Range erhöht und auf den 25. September angesetzt
hat, hat der Regierungrat die kantonale Feiertagsordnung
abgeändert und statt dem 21. März, der bisher Feiertag war, den
25. September zum staatlichen Feiertag erklärt. Es ist beabsichtigt,
den 21. März auch als Fabrikfeiertag aufzuheben und durch den
25. September zu ersetzen. Hierüber hat aber der Kantonsrat zu
beschließen. Die Fabrikbetriebe werden vom Regierungsrat
ersucht, dieses Jahr den 25. September freiwillig als Feiertag zu
halten. «Vaterland», Nr. 214, 13. Sept. 1947.

Zum Obwalder Abstimmung-Resultat der AIIY
Obwalden ¦—¦ Land des Heilgen Klaus,
Stimmt Nein für seine Alten
Und denkt — so sieht es nämlich aus -—
Gott möge sie erhalten!
Was spräch wohl Vater Klaus dazu,
Könnt' heut er wiederkommen?
Doch fürchtet nichts er schläft in Ruh
Und hat es nicht vernommen.

H. S. (Aus dem «Nebelspalter», 31. Juli 1947.)

Religiöser Wahn fahrt zu Totschlag
Ein Einwohner von Cisternino bei Brindisi, Nicola Natoli, hatte

der Dorfbevölkerung erklärt, um die göttliche Gnade zu erlangen,
sei es notwendig, Menschenleben zu opfern. Er gab selber das
Beispiel, indem er einen Bauern mit Hammerschlägen umbrachte und
einen andern schwer verletzte. Natoli wurde unverzüglich verhaftet,

doch hatte sein Aberglaube bereits unter den Dorfbewohnern
Schule gemacht. Die Ehefrau des verletzten Bauern schlug ihren
Mann vollends tot, um des himmlischen Segens sicher zu sein. Die
Polizei muße energisch einschreiten, um weitere Mordtaten zu
verhindern.

und Selbstmord
Erstmals seit vielen Jahren wird ein «Sati»-Fall gemeldet. Die

Witwe eines Barbiers eines Dorfes im Staate Nagod (Indien) stürzte
sich auf den Scheiterhaufen, auf dem die Leiche ihres verstorbenen
Mannes verbrannt wurde. Der Fürst von Nagod, der von der Absicht
der Witwe Kenntnis erhielt, versuchte die Frau persönlich davon
abzuhalten und ließ sie einschließen. Der Witwe gelang aber die
Flucht, worauf sie sich auf den Scheiterhaufen stürzte.

Berner Tagwacht, 20. Juni 1947.
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